
Anlage 2 zum Leitfaden für die Planung, Genehmigung 
und Durchführug von Feuerwerken, Lasershows und 
Skybeamern im Bereich der Hansestadt Lübeck

Maßstab

Hansestadt Lübeck
Bereich Umwelt-, Natur-
und Verbraucherschutz
Dezember 2020
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Legende
Einzuhaltender Abstand bei Mittel- und Großfeuerwerk (F3 und F4): 200 m
Einzuhaltender Abstand bei Kleinfeuerwerk (F2): 30 m
Gebäude sensibler Nutzung

Aus den Vorschriften der Sprengstoffverordnung:
§ 23 Sprengstoffverordnung: (1) Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe 
von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden 
oder Anlagen ist verboten.Kartengrundlage: DTK25 und DTK50 - © GeoBasis-DE (ALK) / VermKatV-SH - 2020

Abstände zu Gebäuden sensibler Nutzung


